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Bekanntmachung der Stadtwerke Erkrath GmbH, 
Gruitener Straße 27, 40699 Erkrath 

 

 

Preisblatt für Grundversorgung mit elektrischer Energ ie 
 
Gültig ab 1. März 2011 
 
Tarifpreise ohne mit 

 Schwachlastregelung Schwachlastregelung
  

 netto*) brutto**) netto*) brutto**) 
 inkl. 19% Ust. inkl. 19% Ust.  
 

Haushaltsbedarf und landwirtschaftlicher Bedarf  
 

Tarif ohne Leistungsmessung 
Verbrauchspreis  Cent/kWh 19,15 22,79 20,22 24,06 
Schwachlast-Arbeitspreis Cent/kWh   15,57 18,53 
fester Leistungspreis Euro/Jahr 30,68 36,51 30,68 36,51 
 
Durchschnittshöchstpreis  Cent/kWh 32,19 38,31 32,19 38,31 

 

Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf  
 

Tarif ohne Leistungsmessung 
Verbrauchspreis Cent/kWh 19,15 22,79 20,53 24,43 
Schwachlast-Arbeitspreis Cent/kWh   15,57 18,53 
fester Leistungspreis Euro/Jahr 97,15 115,61 97,15 115,61 
 
Durchschnittshöchstpreis  Cent/kWh 32,19 38,31 32,19 38,31 

 

Verrechnungspreise  
 

Zähler ohne Leistungsmessung 
Wechselstrom-Eintarifzähler Euro/Jahr 24,54 29,20 
Drehstrom-Eintarifzähler Euro/Jahr 30,68 36,51 
Wechsel- bzw. Drehstrom-Zweitarifzähler Euro/Jahr  30,68  36,51 

 
Zähler mit Leistungsmessung 
96-Stunden-Zweitarifzähler Euro/Jahr 55,22 65,71 55,22 65,71 
¼-Stunden-Zweitarifzähler Euro/Jahr  55,22 65,71 

 
sonstige Geräte 
Stromwandlersatz Euro/Jahr 36,81 43,80 36,81 43,80 
Tarifschaltung Euro/Jahr  24,54 29,20 

 
 

*) verbrauchsabhängige Preise in Cent/kWh enthalten 
 

-  Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (zurzeit 3,53 Cent/kWh) 

-  Belastungen aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung; für Verbräuche von insgesamt mehr als 100.000 kWh/Jahr je Abnahmestelle gelten lediglich für 
den Verbrauch von oberhalb 100.000 kWh/Jahr geringere Belastungssätze, so dass sich diese Preise für 
den Verbrauch von oberhalb 100.000 kWh/Jahr um diese Ermäßigung vermindern  

 
-  den Regelsatz der Stromsteuer (zurzeit 2,05 Cent/kWh ); bei Vorlage eines Erlaubnisscheins vom Hauptzoll-

amt vermindern sich diese Preise um die Steuerermäßigung 
 

**) Werte aus Übersichtlichkeitsgründen zum Teil gerundet; das Stromentgelt wird auf der Basis von Netto-Preisen 
ermittelt und erhöht sich 
abschließend um die Umsatzsteuer (zurzeit 19 %) zum Rechnungsbetrag 

 
Erkrath, den 21. Januar 2011 

 Stadtwerke Erkrath 
Gregor Jeken 

Geschäftsführer 
 

 


